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Satzung der Hanauer Musicalgruppe „Flip-Flops“ e. V. 

§ 1 Name, Sitz, Geschaftsjahr 

§ 1, Nr. 1 Der Verein fuhrt den Namen Hanauer Musicalgruppe „Flip-Flops" e.V.
Der Verein ist in dem Vereinsregister des Amtsgerichts Hanau eingetragen. 

§ 1, Nr. 2 Der Verein hat seinen Sitz in 63452 Hanau, Frankfurter Landstr. 52. 
Der Verein wurde am 23.05.2008 gegrundet. 

§ 1, Nr. 3 Der Verein ist politisch, rassisch und konfessionell neutral.

§ 1, Nr. 4 Das Geschaftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

§ 1, Nr. 5 Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnutzige i. S. d. 
Abschnitts "Steuerbegunstigende Zwecke" der Abgabenordnung. 

§ 2 Zweck des Vereins 

§ 2, Nr. 1 Zweck des Vereins ist Forderung von Kinder- und Jugendkultur sowie junger
Erwachsener. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die 
Forderung von Gesang, Tanz, Musik und Schauspiel. 

§ 2, Nr. 2 Der Verein ist selbstlos tatig. Er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. 

§ 2, Nr. 3 Mitglied des Vereins kann jede naturliche und juristische Person werden.

§ 2, Nr. 4 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Korperschaft 
fremd sind oder durch unverhaltnismaßig hohe Vergutungen begunstigt 
werden. 

§ 2, Nr. 5 Ehrenamtlich tatige Personen haben nur Anspruch auf Ersatz 
nachgewiesener Auslagen. 

§ 2, Nr. 6 Bei Bedarf konnen Vereinsamter von Mitgliedern sowie vom Vorstand im 
Rahmen der haushaltrechtlichen Moglichkeiten entgeltlich auf der Grundlage 
einer Vereinbarung uber Helfervergutungen fur nebenberufliche 
Vereinstatigkeiten nach § 3, Nr. 26 EStG (Ubungsleiterpauschale) und 
§ 3, Nr. 26a EStG (Ehrenamtspauschale) ausgeubt werden. 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

Mitglied des Vereins kann jede naturliche und juristische Person werden. Die Aufnahme muss 
schriftlich per Aufnahmeantrag erfolgen. Uber den Aufnahmevertrag entscheidet abschließend
der Vorstand. Der Vorstand ist nicht verpflichtet den Grund einer Nichtaufnahme darzulegen. 

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren bedurfen der Zustimmung aller gesetzlichen Vertreter
und konnen nur als Familienmitgliedschaften in den Verein eintreten. 

Die Mitglieder sind verpflichtet die Vereinssatzung anzuerkennen, die Zwecke des Vereins zu 
fordern und zu unterstutzen, die festgesetzten Mitgliedsbeitrage und Umlagen rechtzeitig zu 
entrichten, die Anordnungen des Vorstands und die Beschlusse der Mitgliederversammlung 
zu respektieren. 
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§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endet: 

a) mit dem Tod des Mitglieds, 
b) durch freiwilligen Austritt, 
c) durch Ausschluss aus dem Verein, 
d) bei Widerruf oder Anderung sowie Nichtbefolgung der 
Einverstandniserklarungen und der personenbezogenen Daten 
e) durch Streichung auf der Mitgliederliste, 
f) durch Zahlungsversaumnis.

Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklarung gegenuber einem Mitglied des 
Vorstands. Er ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer 
Kundigungsfrist von drei Monaten zulassig. 

Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen groblich verstoßen hat, oder mit der 
Zahlung des Mitgliedsbeitrages uber 3 Monate im Ruckstand ist, durch den Beschluss des 
Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen und damit auf der Mitgliederliste gestrichen 
werden. Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied Gelegenheit zu geben, sich personlich zu 
rechtfertigen. 

§ 5 Mitgliedsbeitrage 

Von den Mitgliedern werden Beitrage erhoben. Die Hohe des Monatsbeitrages und dessen 
Falligkeit werden von der Mitgliederversammlung bestimmt. Ehrenmitglieder sind von der 
Beitragspflicht befreit. 

Die Aufnahme in den Verein ist davon abhangig, dass sich das Mitglied fur die Dauer seiner 
Mitgliedschaft verpflichtet am SEPA-Basis-Lastschrift-Verfahren fur die Mitgliedsbeitrage 
teilzunehmen. Das hat das Mitglied in der Eintrittserklarung rechtsverbindlich zu klaren. 
Laufende Anderungen der Bankverbindung sind dem Verein unverzuglich mitzuteilen. 

Das Mitglied hat sich hierzu bei Eintritt in den Verein zu verpflichten, ein SEPA-Lastschrift- 
mandat zu erteilen sowie am Monatsbeginn fur eine ausreichende Deckung des bezogenen 
Kontos zu sorgen. 

§ 6 Organe des Vereins 

a) der Vorstand 
b) die Mitgliederversammlung 
c) Datenschutzbeauftragte/r 
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§ 7 Der Vorstand 

Der Vorstand i.S.d. § 26 BGB besteht aus 

a) der/m 1. Vorsitzenden 
b) der/m 2. Vorsitzenden 
c) der/m Schriftfuhrer/in 
d) der/m Kassenwart/in 
e) es konnen bis zu 6 Beisitzer/innen hinzu gewahlt werden 

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich jeweils durch zwei Mitglieder des Vorstandes 
gemeinschaftlich vertreten. Die Vereinigung mehrerer Vorstandsamter in einer Person ist 
unzulassig. 

Die Amter des Vereinsvorstandes werden grundsatzlich ehrenamtlich ausgeubt. 

§ 8 Amtsdauer des Vorstands 

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren, vom Tage 
der Wahlannahme an gerechnet, gewahlt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl bzw. Annahme 
des neuen Vorstandes im Amt. 

Scheidet ein Mitglied des Vorstandes wahrend der Amtsperiode aus, so wahlt der Vorstand 
ein Ersatzmitglied (aus den Reihen der Vereinsmitglieder) fur die restliche Amtsdauer des 
Ausgeschiedenen oder vorausgesetzt der Vorstand ist trotz Ausscheiden des 
Vorstandsmitglied noch geschaftsfahig (mindestens 2 Vorstandsmitglieder) die Stelle bleibt bis
zur nachsten Mitgliederversammlung unbesetzt. 

§ 9 Beschlussfassung und Aufgaben des Vorstands 

Der Vorstand fuhrt die laufenden Geschafte des Vereins und erledigt alle 
Verwaltungsaufgaben. Dem Vorstand obliegen alle Aufgaben, Belange und Erfordernisse, die 
nicht im § 10 genannten Aufgabenbereich der Mitgliederversammlung aufgefuhrt sind. 

Der Vorstand fasst seine Beschlusse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom 1. 
Vorsitzenden oder vom 2. Vorsitzenden schriftlich, fernmundlich oder per E-Mail einberufen 
werden. In jedem Fall ist eine Einberufungsfrist von zwei Tagen einzuhalten. Einer Mitteilung 
der Tagesordnung bedarf es nicht. 

Der Vorstand ist beschlussfahig, wenn mindestens drei Vorstandsmitglieder anwesend sind. 
Bei der Beschlussfassung entscheidet die relative Mehrheit der abgegebenen gultigen 
Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters der Vorstandssitzung. 

Die Vorstandssitzung leitet der 1. Vorsitzende, bei dessen Abwesenheit der 2. Vorsitzende. 
Die Beschlusse des Vorstands sind zu Beweiszwecken zu protokollieren und vom 
Sitzungsleiter zu unterschreiben. Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege oder 
fernmundlich gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu 
beschließenden Regelung erklaren. 
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§ 10 Die Mitgliederversammlung 

In der Mitgliederversammlung hat jedes anwesende volljahrige Mitglied − auch ein 
Ehrenmitglied − eine Stimme. 

Die Mitgliederversammlung ist insbesondere fur folgende Angelegenheiten zustandig: 

a) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes; Entlastung des Vorstandes. 
b) Festsetzung der Hohe und der Falligkeit des Monatsbeitrages. 
c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes und der 2 Kassenprufer 
d) Beschlussfassung uber die Anderung der Satzung und uber die Auflosung des Vereins. 
e) Beschlussfassung uber Antrage von Mitgliedern 
f) Ernennung von Ehrenmitgliedern. 

§ 11 Die Einberufung der Mitgliederversammlung 

Mindestens einmal im Jahr, moglichst im ersten Quartal, soll die ordentliche Mitglieder- 
versammlung stattfinden. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei 
Wochen durch schriftliche Benachrichtigung per Mail unter Angabe der Tagesordnung 
einberufen. 

Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung der Einladung folgenden Werktages. Das 
Einladungsschreiben gilt als dem Mitglied zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied 
dem Verein schriftlich bekannt gegebene Mail-Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt 
der Vorstand fest. 

§ 12 Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 2. 
Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied 
anwesend, bestimmt die Versammlung einen Leiter. Das Protokoll wird vom Schriftfuhrer 
gefuhrt. Ist dieser nicht anwesend, bestimmt der Versammlungsleiter einen Protokollfuhrer. 

Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss schriftlich 
durchgefuhrt werden, wenn ein Drittel der bei der Abstimmung anwesenden stimmberech- 
tigten Mitglieder dies beantragt. Die Mitgliederversammlung ist nicht offentlich. Uber die 
Zulassung von Gasten, der Presse, des Rundfunks und des Fernsehens beschließt die 
Mitgliederversammlung. 

Jede ordnungsgemaß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhangig von der Zahl der 
Erschienenen beschlussfahig. Die Mitgliederversammlung fasst alle Beschlusse im 
Allgemeinen mit relativer Mehrheit der abgegebenen gultigen Stimmen; Stimmenthaltungen 
bleiben daher außer Betracht. Zur Anderung der Satzung (einschließlich des Vereinszweckes)
ist jedoch eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gultigen Stimmen, zur Auflosung 
des Vereins eine solche von vier Funftel erforderlich. 

Fur die Wahlen gilt Folgendes: Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat die einfache Mehrheit 
der abgegebenen gultigen Stimmen erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den Kandidaten 
statt, welche die beiden hochsten Stimmzahlen erreicht haben. 
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Uber die Beschlusse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 
jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokollfuhrer zu unterzeichnen ist. Es soll folgende 
Feststellungen enthalten: 

– Ort, Tag und Zeit der Versammlung, 
– Name des Versammlungsleiters und des Protokollfuhrers, 
– die Zahl der erschienenen und stimmberechtigten Mitglieder, 
– Feststellung der satzungsgemaßen Einberufung, 
– die Tagesordnung, 
– gestellte Antrage der Mitglieder, 
– Feststellung der Beschlussfahigkeit , 
– die einzelnen Abstimmungsergebnisse mit genauem Wortlaut und die Art der 

Abstimmung. 
– Genaue Personalien der Gewahlten und Erklarung der Wahlannahme (mit Uhrzeit) 

und 
– das Ende der Versammlung. 
– bei Satzungsanderungen ist die zu andernde Bestimmung anzugeben 

§ 13 Nachtragliche Antrage zur Tagesordnung 

Jedes Mitglied kann bis spatestens drei Wochen vor dem Tag der Mitgliederversammlung 
beim Vorstand schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachtraglich auf die 
Tagesordnung gesetzt werden. Der Vorstand wird diese Antrage auf der Tagesordnung 
erganzen und erneut die Einladung zur Mitgliederversammlung unter Einhaltung einer Frist 
von zwei Wochen durch schriftliche Benachrichtigung per Mail an alle Mitglieder versenden. 

Uber die Antrage auf Erganzung der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung 
gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. Zur Annahme des Antrages ist eine 
relative Mehrheit der abgegebenen gultigen Stimmen erforderlich. 

Satzungsanderungen, die Auflosung des Vereins sowie die Wahl und Abberufung von 
Vorstandsmitgliedern konnen nur beschlossen werden, wenn die Antrage den Mitgliedern mit 
der Tagesordnung angekundigt worden sind. 

§ 14 Außerordentliche Mitgliederversammlungen 

Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Die 
muss einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die 
Einberufung von einem Funfunddreißigstel aller Mitglieder schriftlich unter Angabe des 
Zwecks und der Grunde vom Vorstand verlangt wird. Fur die außerordentliche 
Mitgliederversammlung gelten die §§ 10, 11, 12, und 13 entsprechend. 

Mitgliederversammlungen konnen auch jederzeit virtuell uber das Internet in einem 
geschutzten Raum (z.B. Chatraum) stattfinden. 

§ 15 Kassenprufer 

Die Kassenprufer werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren 
gewahlt. Sie durfen nicht Mitglieder des Vorstands sein. Sie haben das Recht, die 
Vereinskasse und die Buchfuhrung jederzeit zu uberprufen. Uber die Prufung der gesamten 
Buch- und Kassenfuhrung haben sie der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten. Das 
Prufungsrecht erstreckt sich nur auf die buchhalterische Richtigkeit, nicht auf die 
Zweckmaßigkeit der Vorgange. Sie konnen nur einmal wiedergewahlt werden. 
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§ 16 Datenschutz, Personlichkeitsrechte 

§ 16, Nr. 1 Der Verein erhebt mit dem Beitritt zum Verein die folgenden Daten seiner 
Mitglieder: Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer, Mobilnummer, 
Geburtsdatum, Geschlecht, Kontoverbindung, Lizenzen und Funktionen im 
Verein. 

Diese Daten werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben und
im Rahmen der Mitgliedschaft unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen 
zur Erfullung der in der Satzung aufgefuhrten Zwecke und Aufgaben 
verarbeitet, gespeichert und genutzt. Eine anderweitige Datenverwendung 
(z.B. Datenverkauf) ist nicht statthaft. 

§ 16, Nr. 2 Als Mitglied des Verband Hessischer Amateurtheater e.V. ist der Verein 
verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten dorthin zu melden. 
Ubermittelt werden die Namen, Adresse, Geburtsdatum sowie das 
Eintrittsdatum aller Mitglieder. 

§ 16, Nr. 3 Der Verein veroffentlicht Daten und Fotos sowie Videoaufnahmen seiner 
Mitglieder auf der Homepage, in Mitgliederbriefen bzw. Mails, in der lokalen 
Presse sowie auf Flyern und Plakaten zu Werbezwecken, der Informations- 
tafel im Vereinshaus, im Protokoll der Jahreshauptversammlung etc. 

Eine entsprechende Einverstandniserklarung wird bei der Anmeldung von 
jedem Mitglied unterzeichnet. 

§ 16, Nr. 4 Aus der Zustimmung der Veroffentlichung durfen keine Rechte (z. B. Entgelt) 
abgeleitet werden. 

§ 16, Nr. 5 Mitglieder mussen dem Verein unterzeichnen, dass keine Weitergabe von 
Ton- oder Videoaufnahmen an Dritte erfolgt und dass keine Fotos oder 
Videos im Netz veroffentlicht werden. 

§ 16, Nr. 6 Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser 
Satzung stimmen die Mitglieder des Vereins der Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und 
Umfang zu. Eine anderweitige, uber die Erfullung seiner satzungsgemaßen 
Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverwendung ist dem Verein nur 
erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Grunden hierzu verpflichtet ist. 

§ 16, Nr. 7 Jedes Mitglied verpflichtet sich, die im Rahmen der Mitgliederliste, 
Einladungen oder Versammlungen zur Verfugung gestellten Daten vertraulich
zu behandeln. Eine Weitergabe an Dritte ist untersagt. 

§ 16, Nr. 8 Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes (insbesondere §§ 34, 35 und Artikel 15 und 17 
DSGVO) das Recht auf Auskunft uber die zu seiner Person gespeicherten 
Daten, deren Empfanger und den Zweck der Speicherung sowie auf 
Berichtigung, Loschung oder Sperrung seiner Daten. 

Die/Der vom Vorstand bestellte Datenschutzbeauftrage ubernimmt und 
uberwacht die Informationspflicht, Auskunfts-, Berichtigungs- und 
Loschungsrechte zwecks Datensicherheit. 
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§ 17 Auflosung des Vereins und Anfallberechtigung 

§ 17, Nr. 1 Die Auflosung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der 
im § 12 festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die 
Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der 1. Vorsitzende 
und der 2. Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. 

Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend fur den Fall, dass der 
Verein aus einem anderen Grund aufgelost wird oder seine Rechtsfahigkeit 
verliert. 

§ 17, Nr. 2 Bei Auflosung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegunstigter Zwecke fallt 
das Vermogen des Vereins an die Stadt Hanau zum Zweck ausschließlicher 
und uneinstellbarer Verwendung fur gemeinnutzige Zwecke. 

§ 17, Nr. 3 Im Falle einer Fusion mit einem anderen Verein, fallt das Vermogen nach 

Vereinsauflosung an den neu entstehenden steuerbegunstigten 
Fusionsverein bzw. den aufnehmenden steuerbegunstigten Verein, der es 
unmittelbar und ausschließlich fur gemeinnutzige oder mildtatige Zwecke zu 
verwenden hat. 

§ 18 Rechtswirksamkeit und Rugerechtsklausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung, der Einladung zur Mitgliederversammlung 

oder der Jahreshauptversammlung und oder deren Protokoll ganz oder teilweise unwirksam 

oder nichtig sein oder infolge Anderung der Gesetzeslage oder durch 

hochstrichterliche Rechtsprechung oder auf andere Weise ganz oder teilweise unwirksam 

oder nichtig werden oder weist diese Satzung Lucken auf, bleiben die ubrigen Bestimmungen 

dieser Satzung, Mitgliederversammlung etc. davon unberuhrt und gultig. Fur diesen Fall 

verpflichtet sich der Vorstand, unter Berucksichtigung des Grundsatzes von Treu und 

Glauben an Stelle der unwirksamen Bestimmung eine wirksame Bestimmung zu vereinbaren, 

welche dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung moglichst nahe kommt. 

Entsprechendes gilt, falls diese Satzung, Mitgliederversammlung oder Protokoll eine Lucke 

enthalten sollte. 

Rugen in der oben beschriebenen Form sind innerhalb von 4 Wochen zu melden. Nach dieser

Frist besteht kein Anspruch mehr. 

§ 19 Inkrafttreten 

Die Satzung wurde bei der Mitgliederversammlung am 26.03.2021 in Hanau beschlossen. 

Stand: Marz 2021 

Hanauer Musicalgruppe „Flip-Flops“ e.V., Frankfurter Landstraße 52, 63452 Hanau
Ver.Reg.Nr.: 31695, Internet: www.musicalgruppe-flip-flops.com 
1. Vorsitz: Melanie Hof, E-Mail: vorstand@flipflopshanau.de, Mobil: 0176 47180246
2. Vorsitz: Silke Kaiser, E-Mail: vorstand@flipflopshanau.de, Mobil: 0175 3632770
Kassenfuhrung und Vereinsfinanzen: Angela Gerhards, E-Mail: kasse@flipflopshanau.de 
Schriftfuhrung: Johanna Krauel, E-Mail: schriftfuehrung@flipflopshanau.de 
Bankverbindung: Sparkasse Hanau, IBAN: DE88506500230020116273, BIC: HELADEF1HAN
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